
 
 

Höhere Pauschalen für ehrenamtliche Tätigkeiten und vereinfachter Zuwendungs-
nachweis für Spenden  

Um ehrenamtliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern zu stärken, hat der Bundestag 
eine Reihe steuerlicher Verbesserungen auf den Weg gebracht. Dazu zählen die Erhöhung 
des Übungsleiterfreibetrags und der Ehrenamtspauschale. 

Zum 1. Januar 2021 steigt der Übungsleiterfreibetrag von 2.400 € auf 3.000 € im Jahr und 
die Ehrenamtspauschale von 720 € auf 840 € jährlich. Bis zu dieser Höhe bleibt die 
pauschale Erstattung für finanzielle Aufwendungen ehrenamtlich Engagierter steuerfrei. 

Vom Übungsleiterfreibetrag profitieren zum Beispiel Trainerinnen und Trainer, die diese 
Tätigkeit nebenberuflich in einem Sportverein ausüben. Auch die Entschädigungen für 
Ausbilderinnen und Ausbilder, z. B. bei der Freiwilligen Feuerwehr oder der DLRG werden 
hierdurch begünstigt. Von der höheren Ehrenamtspauschale profitieren diejenigen, die nicht 
unter den Übungsleiterfreibetrag fallen, sich aber gleichwohl ehrenamtlich engagieren. Dies 
betrifft beispielsweise Schriftführerinnen und Schriftführer von gemeinnützigen Vereinen. 

Aber aufgepasst: 
Wurde für eine Tätigkeit bereits die Ehrenamtspauschale gewährt, darf für dieselbe 
Tätigkeit keine Übungsleiterpauschale mehr in Anspruch genommen werden. Dies gilt 
auch im umgekehrten Fall. 

Einfach mehr Spenden: Vereinfachter Zuwendungsnachweis bis 300 € möglich 
Grundsätzlich gilt: Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbegünstigter 
Zwecke können als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden. Der Betrag, 
bis zu dem ein vereinfachter Zuwendungsnachweis möglich ist, wird mit dem 
Jahressteuergesetz 2020 nunmehr von 200 € auf 300 € angehoben. D.h. für Spenden, 
die diesen Betrag nicht übersteigen, genügt dem Finanzamt die Buchungsbestätigung 
des Kreditinstituts, wie der Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg oder der PC-
Ausdruck bei Online-Banking. 

 

Ihr KAMEY-Team 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt 
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